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Massnahmen des Gemeinderats aufgrund der aktuellen Situation 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Aufgrund der aktuellen Situation hat der eingesetzte Krisenstab der Ge-
meinde Dittingen zum Schutz der Angestellten und der Bevölkerung fol-
gende Massnahmen beschlossen: 

1. Der Schalter der Gemeindeverwaltung bleibt ab sofort geschlossen. 

2. Die Anliegen der Kunden werden telefonisch, per Post oder E-Mail ent-
gegengenommen und auch auf diesem Weg erledigt. Die Verwaltung 
ist zu den normalen Telefonzeiten erreichbar. Für dringende Notfälle 
steht die Notfallnummer 079 395 25 50 oder 079 415 81 45 zur Ver-
fügung. 

3. Sämtliche Räumlichkeiten und Aussenanlagen der Gemeinde werden 
für Sitzungen, Versammlungen, Trainings- und Vereinsaktivitäten ge-
sperrt. Ebenso ist es privaten Personen nicht gestattet, sich in Grup-
pen auf der Sport- und Schulanlage aufzuhalten. 

Die Bevölkerung wird gebeten aus Rücksicht aller Mitmenschen, sich an 
die Massnahmen des Bundes, der Kantone und der Gemeinde zu halten, 
damit können alle dazu beitragen, dass die Verbreitung des Virus verlang-
samt werden kann, damit die dringend notwendigen Ressourcen der Not-
fallstationen möglichst lange gewährleistet werden können. 

Wichtig gehen sie an die frische Luft, sitzen sie den Garten, geniessen sie 
den Sonnenschein, machen sie Spaziergänge jedoch nicht in Gruppen; so 
bleibt auch die Seele gesund.  

Bitte halten sie unbedingt die Abstandsvorschriften ein. 

Gemeinsam meistern wir diese Krise. 

Im Namen des Gemeinderats  
Der Krisenstab 

 



Nachbarschaftshilfe 

Es haben sich bereits einige Personen bei der Gemeinde gemeldet, welche zum Schutz für Personen über 65 
Jahren und der Risikogruppen freiwillige Unterstützung anbieten. 

Die Gemeinde Dittingen ist gerne bereit diesen Dienst zu koordinieren. Falls sie nicht bereits auf Hilfe aus der 
Nachbarschaft zählen können. 

Gehören Sie zu der Risikogruppe und wünschen Sie, dass die Einkäufe für Sie übernommen werden, Dinge ab-
geholt werden oder Sie für eine kurze Strecke gefahren werden?  

Gehören Sie nicht zu den Risikogruppen und würden gerne Nachbarschaftshilfe anbieten und für andere Personen 
Einkäufe übernehmen, Dinge abholen oder Personen für eine kurze Stecke fahren? 

Dann melden sie sich telefonisch oder schriftlich bei der Gemeindeverwaltung. 

Gemeinde News App – jetzt erst recht! 

Die Gemeinde Dittingen verfügt seit rund einem Jahr über die Möglichkeit der Be-
völkerung zeitnah und aktuell Informationen zukommen zu lassen. 

Sie haben die Möglichkeit sich Informationen des Gemeinderats und der Verwal-
tung direkt auf ihr Smartphone oder Tablet senden zu lassen. Die Installation der 
App ist einfach und für sie kostenlos.  

Installieren sie jetzt die App und machen sie Werbung bei Freunden und Bekannten. 
Eine genaue Anleitung zur Installation finden sie auf unserer Home-Page www.dittingen.ch. 

Mit dieser App werden sie per Push-Mitteilung automatisch und zeitnah auf dem neuesten Stand gehalten. 

Gemeinderat und Verwaltung 

Impressum 

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Dittingen, verantwortlich für Texte ist die Gemeindeverwaltung 
16. Jahrgang, Auflage 380 Exemplare

Gemeindeverwaltung Dittingen Schalteröffnungszeiten 

Schulweg 2 4243 Dittingen Montag geschlossen 
Telefon 061 766 25 50 Dienstag- Donnerstag  geschlossen 
Fax 061 766 25 55 Freitag geschlossen 
E-Mail  gemeinde@dittingen.ch

Anliegen werden nur noch telefonisch und schriftlich entgegengenommen. Danke für das Verständnis

Das Telefon ist von Montag bis Donnerstag von 09.00 – 11.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr bedient.

Für dringende Notfälle-Telefon 079 395 25 50 und 079 415 81 45.

Kontakte Gemeinde Dittingen 

Verwaltungsleitung Claudia Lipski Tel 061 766 25 50 claudia.lipski@dittingen.ch 
Einwohnerdienste Colin Kamber Tel 061 766 25 50 colin.kamber@dittingen.ch 
Werkhof Andreas Buser Tel 061 766 25 56 andreas.buser@dittingen.ch 
Notfall-Nr. Leitungsbruch Tel 079 218 66 22 Heinis AG, Biel-Benken / Zwingen 
Wildhüter/Jagdaufseher Silvio Schmidlin Tel 079 625 23 75 Jagdgesellschaft Burgchopf 

Adrian Burger Tel 076 562 73 12 Jagdgesellschaft Burgchopf 
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Ergänzende Erläuterungen zur COVID-19-Verordnung 2 des Bundes 

Gilt ein privates Nachtessen mit Freunden als verbotene Veranstaltung? 
Private Essen fallen nicht unter das Verbot. Es wird aber empfohlen, die sozialen Kontakte auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag, um die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. Bitte beachten Sie bei einem Treffen unbedingt die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene 
und Social distancing (Abstand halten). 

Dürfen Kinder sich privat mit ihren Freunden zum Spielen treffen?  
Erlaubt sind Treffen, die in kleineren Gruppen (bis zirka 5 Kinder) stattfinden. Die Empfehlungen des BAG betref-
fend Hygiene und Social distancing (Abstand halten) sind auch hier so-weit als möglich einzuhalten. 

Fallen Taxiunternehmungen und andere private Fahrdienste auch unter das Verbot? 
Nein, diese dürfen ihren Betrieb aufrechterhalten. Dabei sind die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und 
Social distancing (Abstand halten) strikt einzuhalten. 

Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt sind verboten. Welche Dienst-
leitungsbetriebe betrifft das und welche nicht? 
Betroffen sind Dienstleistungserbringer wie Coiffeur- und Massagesalons oder Tattoo- und Kosmetikstudios. Nicht 
betroffen sind reine Beratungsdienstleistungen. Für diese Betriebe gilt aber, dass sie bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Social distancing (Abstand halten) einhalten müs-
sen. Auch erlaubt sind Dienstleistungen (mit Körperkontakt) von Gesundheitsfachpersonen, z. B. Physiotherapie 
und Osteopathie (siehe auch Frage und Antwort zu den Gesundheitsfachpersonen) 

Was gilt für Läden, welche neben dem Warenangebot für den täglichen Bedarf auch andere Waren 
anbieten? Müssen die Bereiche abgesperrt werden, welche andere Waren zum Verkauf anbieten? 
In kleinen Läden stehen Waren für den täglichen Bedarf und andere oft nebeneinander im gleichen Regal. Eine 
«Absperrung» wäre nur mit unverhältnismässigem Aufwand zu realisieren und muss somit nicht erfolgen. Bei 
grösseren Geschäften mit verschiedenen Abteilungen sind Bereiche, die nur Waren für den nicht täglichen Ge-
brauch aufweisen, entsprechend abzusperren. 

Hotels sind als Ausnahme vorgesehen und müssen nicht geschlossen werden. Was ist mit Motels, 
Jugendherbergen und SAC-Hütten? Und werden AirBNB-Angebote von der Ausnahme auch erfasst? 
Motels, Jugendherbergen und SAC-Hütten fallen auch unter die Ausnahmeregelung für Hotels. Bei AirBNB-Ange-
boten handelt es sich um die temporäre Vermietung von Privatwohnungen; diese unterliegen keiner Einschrän-
kung. 

Empfehlungen für besonders gefährdete Personen 

Welche Personen sind am gefährdetsten? 

- Personen ab 65 Jahren
- Personen, auch unter 65 Jahren, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen

- Atemwegserkrankungen, die chronisch sind
- Bluthochdruck
- Diabetes
- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Krebs

Wenn Sie sich in einer dieser Situationen wiedererkennen, sollten Sie sich an folgende Empfehlungen 
halten: 

Vermeiden Sie unnötige Kontakte 

- Meiden Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.
- Erledigen Sie Ihre Einkäufe ausserhalb der Haupteinkaufszeiten oder lassen Sie sich die Einkäufe liefern,

z. B von einem Familienmitglied, einem Freund, einer Nachbarin usw.
- Meiden Sie öffentliche Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Sportanlässe)
- Meiden Sie geschäftliche und private Treffen, die nicht zwingend notwendig sind.
- Vermeiden Sie unnötige geschäftliche und private Treffen.
- Reduzieren Sie Besuche in Altersheimen, Pflegeheimen und Spitälern auf ein Minimum.
- Vermeiden Sie Kontakte mit erkrankten Personen.
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